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Gestützt auf

– den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 314, in Verbindung mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, insbesondere mit Artikel 106a,

– die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union1, insbesondere auf Artikel 41,

– den am 12. Dezember 2012 festgestellten Gesamthaushaltsplan2 der Europäischen 
Union für das Haushaltsjahr 2013,

– den am 4. Juli 2013 angenommenen Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2013,

– den am 27. März 2013 angenommenen Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 2/20133,

– den am 15. April 2013 angenommenen Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 3/20134,

– den am 29. April 2013 angenommenen Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 4/20135,

– den am 2. Mai 2013 angenommenen Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 5/20136,

– den am Mittwoch, 10. Juli 2013 angenommenen Entwurf des 
Berichtigungshaushaltsplans Nr. 6/20137,

legt die Europäische Kommission der Haushaltsbehörde den Entwurf des 
Berichtigungshaushaltsplans Nr. 7 zum Haushaltsplan 2013 vor.

ÄNDERUNGEN BEI DEN EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH EINZELPLÄNEN

Die Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen sind über den EUR-
Lex-Server abrufbar (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-de.htm). Eine englische 
Fassung dieser Änderungen ist zu Informationszwecken als haushaltstechnischer Anhang 
beigefügt.

1 ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1.
2 ABl. L 66 vom 8.3.2013, S. 1.
3 COM(2013) 183.
4 COM(2013) 224.
5 COM(2013) 254.
6 COM(2013) 258.
7 COM(2013) 518.
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1. EINFÜHRUNG

Der Entwurf des Berichtigungshaushaltplans (EBH) Nr. 7 für das Haushaltsjahr 2013 betrifft 
die Aufstockung der Mittel für Verpflichtungen in Teilrubrik 1b des mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) um 150,0 Millionen EUR. Dadurch sollen bestimmte Themen, die aus 
den Verhandlungen über den MFR (2014-2020) resultieren und Frankreich, Italien und 
Spanien betreffen, angegangen werden. Der Europäische Rat vom 27. und 28. Juni 2013 kam 
zu dem Schluss, dass diesbezüglich haushaltstechnische Maßnahmen getroffen werden 
müssen.

Angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftskrise und der Notwendigkeit, besondere 
Anstrengungen zu unternehmen, um die Herausforderungen in Zusammenhang mit der 
Arbeitslosigkeit (v. a. Jugendarbeitslosigkeit), Armut und der sozialen Ausgrenzung in diesen 
Mitgliedstaaten zu bewältigen, ist die Kommission der Ansicht, dass eine Erhöhung der Mittel 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) am geeignetsten ist, um diese Mitgliedstaaten zu 
unterstützen. Da die bestehenden Zuweisungen bereits vollständig im EU-Haushalt gebunden 
wurden, schlägt die Kommission vor, die ESF-Mittel für diese drei Mitgliedstaaten für das 
Jahr 2013 zu erhöhen. Die Aufstockung um 150 Millionen EUR an Mitteln für 
Verpflichtungen wird durch den Spielraum bis zur Ausgabenobergrenze der Teilrubrik 1b 
(16,0 Millionen EUR) und die Inanspruchnahme des für diese spezifische Maßnahme 
vorgesehenen Flexibilitätsinstruments (134,0 Millionen EUR) abgedeckt.

2. BEWÄLTIGUNG DER HERAUSFORDERUNGEN IN ZUSAMMENHANG MIT 
ARBEITSLOSIGKEIT (V. A. JUGENDARBEITSLOSIGKEIT), ARMUT UND SOZIALER 
AUSGRENZUNG IN DEN BETROFFENEN MITGLIEDSTAATEN

Die vorgeschlagenen Beträge werden bestehenden ESF-Programmen hinzugefügt. Um eine 
effiziente Aufstockung der Mittel für Verpflichtungen für das Jahr 2013 sicherzustellen und 
die Durchführung der Programme zu erleichtern, hat die Kommission die 
Absorptionsfähigkeit der betroffenen Mitgliedstaaten in Zusammenhang mit den beiden 
Zielen des Fonds berücksichtigt: „Konvergenzziel“ und „Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung“.

3. AUFSTOCKUNG DER MITTEL FÜR VERPFLICHTUNGEN AUS DER TEILRUBRIK 1B  DES 
MFR

Insgesamt wird für die Teilrubrik 1b eine Aufstockung der Mittel für Verpflichtungen um 
150 Millionen EUR beantragt, die sich wie folgt verteilt:

Haushalts-
linie

Teilrubrik 1b Mittel für Ver-
pflichtungen

(EUR)

04 02 17 Europäischer Sozialfonds (ESF) — Konvergenz 16 683 215
04 02 19 Europäischer Sozialfonds (ESF) — Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung
133 316 785

Insgesamt 150 000 000
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Die Verteilung auf diese beiden Haushaltslinien kann nach Bedarf angepasst werden.

Alle Zahlungsanträge für Programme werden in Übereinstimmung mit den 
Zahlungsbestimmungen im Rahmen des Strukturfonds den jeweils ältesten offenen 
Mittelbindungen zugeordnet. Daher sind 2013 keine zusätzlichen Zahlungen für diese 
zusätzlichen Mittelbindungen notwendig.
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